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Kriminalitätsentwicklung im Überblick 

Korruption 

 Rückgang der Verfahrensanzahl 

 Rückgang der Einzeldelikte 

 Rückgang der Begleitdelikte 

2018 2019 
Veränderung 

in % 

Korruptionsverfahren 966 313 -67,6

Einzeldelikte 2407 1658 -31,1

Begleitdelikte 1048 917 -12,5
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1 Lagedarstellung

1.1 Einleitung 

Korruption befriedigt die Habgier einiger Weniger, schädigt gleichzeitig die Allgemeinheit, die 

Wirtschaft und untergräbt das Vertrauen in die Integrität hoheitlichen Handelns. Neben den 

durch Korruption verursachten finanziellen Schäden behindert sie die Entwicklung und die 

Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen im freien Wettbewerb und die Einhaltung rechtsstaatli-

cher Grundsätze. So beeinträchtigt Korruption letztlich das Wirtschaftswachstum und die 

Funktionsfähigkeit des Staates. 

Das Landeslagebild Korruption für Nordrhein-Westfalen 

(NRW) informiert jährlich über die bekannt gewordene Kri-

minalitätsbelastung in diesem Phänomenbereich. Die Basis 

der statistischen Daten beruht auf dem bundesweit abge-

stimmten Kriminalpolizeilichen Meldedienst (KPMD) der 

sachbearbeitenden Dienststellen. Bei dem Meldedienst han-

delt es sich um eine sogenannte Eingangsmeldung von Kor-

ruptionsstraftaten. Ermittlungen in Großverfahren erstrecken 

sich regelmäßig über mehrere Jahre. Die zugrunde liegen-

den „Richtlinien für den Nachrichtenaustausch bei Korrupti-

onsdelikten“ sehen Folgemeldungen für jedes Kalenderjahr 

vor. Umfangsverfahren fließen somit jährlich wiederkehrend 

mit jeweils aktualisierten Daten in das Lagebild ein. Wird ein 

Umfangsverfahren abgeschlossen, erfolgt keine Abschluss-

meldung, so dass die Zahlen nach Beendigung der Ermitt-

lungen im Folgejahr sinken. 
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1.2 Darstellung der Kriminalitätslage 

1.2.1 Korruptionsverfahren in NRW

Der Anstieg in den Jahren 2017 und 2018 ergibt sich insbe-

sondere aufgrund eines bundesweiten Umfangsverfahrens 

im Zusammenhang mit Schulfotografie und eines Umfangs-

verfahrens im Zusammenhang mit der Erstellung von Gut-

achten im KFZ-Zulassungswesen. Im Jahr 2018 ist eine 

Vielzahl der Ermittlungen im Bereich der Schulfotografie 

zum Abschluss gekommen.

1.2.2 Korruptionsstraftaten in NRW 

Tabelle 1 

Amtsträgerdelikte 

Tatbestände 2015 2016 2017 2018 2019 

§ 331 StGB Vorteilsannahme 46 62 149 19 23 

§ 332 StGB Bestechlichkeit 586 740 404 940 223 

§ 333 StGB Vorteilsgewährung 62 67 130 19 10 

§ 334 StGB Bestechung 709 769 226 154 468 

§335 StGB Besonders schwere Fälle der
Bestechlichkeit und Bestechung

114 26 1094 922 651 

Summe 1517 1664 2003 2054 1375 
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Korruptionsverfahren im Fünfjahresvergleich 
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Der Rückgang der Bestechlichkeitsdelikte gemäß § 332 

StGB ergibt sich im Wesentlichen durch den Abschluss von 

Einzelverfahren des Umfangsverfahrens im Bereich der 

Schulfotografie. Der Anstieg der Bestechungsdelikte gemäß 

§ 334 StGB resultiert aus einem Umfangsverfahren im Zu-

sammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der 

Zuteilung von Umweltplaketten (siehe auch Fallbeispiel un-

ter 2.1).    

Tabelle 2 

Korruptionsverfahren im geschäftlichen Verkehr 
    

Tatbestände 2015 2016 2017 2018 2019 

§ 299 StGB Bestechlichkeit und Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr 

2914 2363 62 34 9 

§ 299 Abs. 3 StGB Bestechlichkeit und Be-
stechung im ausländischen Wettbewerb 

4 122 22 4 0 

§ 300 StGB Besonders schwere Fälle der 
Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr und Gesundheitswesen 

1132 1790 30 274 266 

§ 299 a, b StGB Bestechlichkeit und Beste-
chung im Gesundheitswesen 

 0 0 34 8 

Summe 4050 4275 114 346 283 

 

Der Rückgang im Bereich der §§ 299, 300 StGB im Jahr 

2017 ist auf Abschlüsse einiger mehrjährig beim LKA NRW 

geführter Ermittlungsverfahren im Bereich der Automobilin-

dustrie zurückzuführen.  

Seit 2016 ist die Bestechlichkeit und Bestechung im Ge-

sundheitswesen gemäß §§ 299a, b StGB strafbar. Die be-

kannten Fälle in diesem Deliktsbereich im Jahr 2018 und 

2019 resultieren im Wesentlichen aus einem beim LKA 

NRW geführten Umfangsverfahren.

Tabelle 3 

Korruptionsverfahren mit internationalen Bezügen 

Tatbestände 2015 2016 2017 2018 2019 

IntBestG 3 17 4 4 0 

§ 335a StGB Bestechlichkeit, Bestechung, 
Vorteilsannahme und -gewährung von aus-
ländischen und internationalen Bedienste-
ten (bis 2015 EUBestG) 

442 4 4 3 0 
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Tabelle 4 

Korruptionsverfahren mit politischem Bezug  
     

Tatbestände 2015 2016 2017 2018 2019 

§ 108 b StGB Wählerbestechung 0 0 0 0 0 

§ 108 e StGB Bestechlichkeit und Beste-
chung von Mandatsträgern (bis 2014 Abge-
ordnetenbestechung) 

0 0 4 0 0 

Zu den im Jahr 2016 eingeführten Tatbeständen im Zusam-

menhang mit berufssportlichen Wettbewerben 

(§§ 265c, d StGB), die den Korruptionsdelikten krimino-

logisch zugeordnet werden, sind im Jahr 2019 in NRW 

keine Verdachtsfälle bekannt geworden. 

 

1.2.3 Begleitdelikte 
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Die Ursache für den Anstieg von Betrugsdelikten resultiert 

aus den beim LKA NRW geführten Umfangverfahren im Be-

reich des § 299 a, b StGB, Bestechlichkeit und Bestechung 

im Gesundheitswesen. Der Anstieg der Urkundsdelikte re-

sultiert im Wesentlichen aus dem Umfangsverfahren im Be-

reich der Kfz-Zulassung (Fallbeispiel 2.1). 

Der Rückgang der Verstöße gegen die Abgabenordnung re-

sultiert aus den Abschlüssen im Umfangsverfahren im Be-

reich der Schulfotografie. 

 

1.2.4 Verfahrensursprünge

Verfahrensursprünge bezeichnen den Auslöser der Ermitt-

lungsverfahren. Im Wesentlichen werden Ermittlungsverfah-

ren durch Hinweisgeber, auch im Wege der anonymen Mit-

teilung an die Ermittlungsbehörden, bekannt. Aus einem 

Hinweis resultieren im Zuge des Verfahrens vielfach weitere 

Einzelverfahren, so dass die Summe der Verfahrensur-

sprünge nicht den tatsächlich geführten Einzelverfahren ent-

spricht.  

Die im Vorjahr als sonstige Hinweise erfassten Verfahren-

sursprünge werden im Lagebild 2019 differenzierter darge-

stellt. Würde die Erfassungssystematik von 2018 zugrunde 

gelegt, handelt es sich um 55 sonstige Hinweise. 
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1.2.5 Zielbereiche der Korruptionshandlungen 

 

Die Anzahl der Verfahren mit Zielbereich „Allgemeine öffent-

liche Verwaltung“ in den Jahren 2017 und 2018 ergibt sich u. 

a. durch 786 Einzelverfahren, die im Rahmen eines Um-

fangsverfahrens im Bereich der Schulfotografie geführt wur-

den.

 

1.2.6 Täter und Tatbereitschaft 

Bei den Tätern unterscheidet man zwischen Gebern und 

Nehmern. Wollen sowohl Geber und Nehmer die Tat bege-

hen, sind beide Täter. Lehnt einer von beiden die Begehung 

der Tat ab, bleibt es bei der Versuchsstrafbarkeit des ande-

ren. 

In 30 der 312 Verfahren lehnten potentielle Nehmer angebo-

tene Vorteile ab. In 29 dieser Verfahren waren die ablehnen-

den Nehmer Amtsträger.  

In zwei Verfahren hat ein Amtsträger Gegenleistungen erfolg-

los gefordert. 

1.2.7 Vorteile und Schäden 

Die Vorteile der Geber lagen insbesondere in der Erlangung 

von Aufträgen und behördlicher Genehmigungen, im Abwen-

den von Strafverfolgung und der Ahndung von Ordnungswid-

rigkeiten sowie im Zugang zu vertraulichen Informationen. 

Die Vorteile auf Seiten der Nehmer waren im Wesentlichen 

Geld und Sachwerte. 

Im Jahr 2019 summierten sich die gemeldeten Schäden auf 

rund 3 Millionen Euro. 
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2 Fallbeispiele 

2.1 Beispiele für strukturelle Korruption 

Bestechung und Bestechlichkeit von Amtsträgern 

der Stadtverwaltung  

Ein städtischer Beamter soll Bargelder von diversen Betrei-

bern von Spielhallen und Bordellen erhalten haben. Dafür 

sollen behördliche Genehmigungen erteilt bzw. Ordnungs-

verstöße zum Vorteil des Betroffenen geahndet worden 

sein. 

In einem weiteren Fall soll ein Mitarbeiter einer städtischen 

Wohnungsgesellschaft die Zwangslage auf dem Wohnungs-

markt ausgenutzt haben, um sich zu bereichern, indem er 

von Geflüchteten Handgeld für die Vermietung von Wohn-

raum forderte. 

Gegen Zahlung von Bargeld soll ein Mitarbeiter eines Bürger-

amtes osteuropäische Familienverbände in das Melderegis-

ter eingetragen haben, obwohl die Personen weiterhin im 

Ausland lebten. Mit den Meldebestätigungen seien daraufhin 

Sozialleistungsbetrüge begangen worden.  

Korruption im Zusammenhang mit der Zulassung 

von Fahrzeugen  

Ein Mitarbeiter einer Zulassungsstelle soll in mehr als 350 

Fällen Fahrzeuge zugelassen haben, die entweder nicht zu-

lassungsfähig waren oder technische Veränderungen ohne 

Gutachten bzw. vom Hersteller nicht angebotene Partikelfil-

ter in die Zulassung der Fahrzeuge eingetragen haben.  

Korruption in Justizvollzugsanstalt 

Ein Mitarbeiter des Strafvollzugs soll gegen Bezahlung in 

Höhe von jeweils 250 Euro regelmäßig Drogen und Handys 

in die JVA eingebracht und an Inhaftierte weitergegeben ha-

ben. 

 

2.2 Beispiele für situative Korruption 

Versuchte Einflussnahme auf das Ergebnis der 

Abiturprüfung 

Die Eltern einer Abiturientin einer internationalen Schule bo-

ten der Direktorin mehrfach an, Bargeld zu bezahlen, wenn 

diese das Zeugnis zum Vorteil der Abiturientin abändere. 

Versuchte Einflussnahme bei Fachkundeprüfung  

Während eines Nachbesprechungstermins nach einer nicht 

bestandenen Fachkundeprüfung „Güterkraftverkehr“ über-

gab der Prüfling dem Prüfer ein Buch, in dem sich vier 500 

Euro Banknoten befanden. 

Versuchte Bestechung zur Erlangung eines Auf-

enthaltstitels 

Nach Verlust eines elektronischen Aufenthaltstitels brachte 

der Beschuldigte vor, dringend ins Ausland reisen zu müs-

sen, weshalb er einen neuen Titel benötige. Durch den Mit-

arbeiter des Ausländeramtes wurde ihm der zeitliche Auf-

wand zur Erstellung eines neuen Titels erläutert. Um das 

Verfahren zu beschleunigen, bot der Beschuldigte dem Mit-

arbeiter Geld für eine „Ausnahme“ an.  

Versuch der Bestechung nach Trunkenheitsfahrt 

Ein alkoholisierter Berufskraftfahrer wurde zwecks Blutent-

nahme der örtlichen Polizeidienststelle zugeführt. Der Kraft-

fahrer bot den Polizeivollzugsbeamten Geld an, damit diese 

von der Anzeigenerstattung und weiteren Maßnahmen ab-

sähen.  

Versuchte Einflussnahme bei Verkehrskontrolle 

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bot der Betroffene den 

Polizeivollzugsbeamten 100 Euro an, wenn diese die Kon-

trolle beenden und ihn ohne weitere Maßnahmen weiterfah-

ren lassen würden. Als die Beamten sich darauf nicht einlie-

ßen, drohte der Verkehrsteilnehmer, die Polizeibeamten an-

zuzeigen, da sie zuvor bereits vorgeblich Geld angenom-

men hätten.  
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3 Bewertung

Korruptionsdelikte sind Kontrolldelikte. Das Lagebild Korrup-

tion NRW bildet ausschließlich das polizeilich bekannt ge-

wordene Hellfeld ab. Neben den Faktoren der Informations-

weitergabe an die Strafverfolgungsbehörden sind die Fall-

zahlen stark davon abhängig, welche Personalressourcen 

für die Überprüfungen in den korruptionsgefährdeten Berei-

chen sowohl in der freien Wirtschaft als auch in der öffentli-

chen Verwaltung eingesetzt werden. Es ist wissenschaftlich 

anerkannt, dass bei Korruptionsdelikten eine stärkere Wahr-

nehmung der Kontrolle einerseits zu mehr erkannten Fällen 

führt, andererseits Korruption aber auch dadurch verhindert 

werden kann. Das Dunkelfeld bei den Korruptionsdelikten ist 

wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge hoch.  

Erhebliche Schwankungen im Deliktsbereich der Korrupti-

onsstraftaten sind in den vergangenen Jahren immer wieder 

auf einzelne Umfangsverfahren zurückzuführen, in denen 

entsprechend viele Korruptionstaten bekannt wurden. So ist 

der im Jahr 2019 auffällige Rückgang der Zahlen im Bereich 

der Verwaltung in den Abschlüssen der Einzelverfahren im 

Rahmen eines Umfangsverfahrens begründet und führt 

dazu, dass die Zahl im Vergleich zu den Vorjahren stark ab-

weicht. 

Das im vorliegenden Lagebild dargestellte Hellfeld ist aus 

den vorgenannten Gründen nur bedingt dazu geeignet, 

Rückschlüsse auf die tatsächliche Korruptionsbelastung zu 

ziehen.

4 Fazit/Ausblick

Die in NRW etablierte enge Zusammenarbeit der Fach-

dienststellen der Polizei mit Verwaltungsbehörden, Landes- 

und Bundesministerien, deren Anti-Korruptionsbeauftragten, 

Innenrevisionen und weiteren Kontrollbehörden bleibt unver-

zichtbarer und elementarer Baustein für die Bildung von 

Netzwerken zur breiten Aufdeckung organisierter Strukturen 

in der Korruptionskriminalität in NRW. Die durchgeführten 

Maßnahmen im Bereich der Sensibilisierung und Schulung, 

der Hinweisgewinnung sowie der Erhöhung des Entde-

ckungsrisikos sind auch künftig erforderlich.  

Auch die Bereitschaft von Informationsweitergaben durch 

sogenannte Whistleblower ist für eine erfolgreiche Strafver-

folgung unabdingbar. Im Dezember 2019 trat die EU-Richtli-

nie zum Schutz von Whistleblowern (Richtlinie (EU) 

2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates) in 

Kraft. Mit dieser Richtlinie werden künftig Hinweisgeber EU-

weit einheitlich besser rechtlich geschützt. Der Schutz von 

Hinweisgebern vor Repressalien sowie sichere Kanäle so-

wohl in Behörden als auch in Wirtschaftsunternehmen zur 

Informationsweitergabe werden EU-weit standardisiert. Den 

Mitgliedstaaten obliegt nunmehr die Umsetzung in nationa-

les Recht binnen Zweijahresfrist.  

Das LKA NRW bietet den Bürgerinnen und Bürgern bereits 

langjährig die Möglichkeit, telefonisch über eine Hotline oder 

persönlich in einer eigens dafür eingerichteten 

Bürgeranlaufstelle Hinweise auf Korruption zu geben. Es 

prüft, ob diese hergebrachten Einrichtungen im Hinblick auf 

die Umsetzung der EU-Richtlinie durch ein modernes 

webbasiertes anonymes Hinweisgeberportal sinnvoll 

ergänzt werden können. Bisher nutzen Hinweisgeber derar-

tige Hinweisgeberportale anderer Landeskriminalämter.
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Kriminalitätsentwicklung im Überblick 

Korruption 

> Anzahl der Verfahren gestiegen 

> Rückgang bei Begleitdelikten 

> leichte Steigerung bei Einzeldelikten 

 

 2017 2018 
Veränderung 

in % 

Korruptionsverfahren 641 966 +50,7 % 

Einzeldelikte 2.129 2.407 +13,06 % 

Begleitdelikte  2.131 1.048 -50,82 % 
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1 Lagedarstellung

1.1 Einleitung 
Korruption befriedigt die Habgier einiger Weniger, schädigt gleichzeitig die Allgemeinheit, die 
Wirtschaft und untergräbt das Vertrauen in die Integrität hoheitlichen Handelns. Neben den 
durch Korruption verursachten finanziellen Schäden behindert sie die Entwicklung und die 
Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen im freien Wettbewerb und die Einhaltung rechtsstaatli-
cher Grundsätze. So beeinträchtigt Korruption letztlich das Wirtschaftswachstum und die 
Funktionsfähigkeit des Staates. 

Das Landeslagebild Korruption für Nordrhein-Westfalen 
(NRW) informiert jährlich über die bekannt gewordene Kri-
minalitätsbelastung in diesem Phänomenbereich. Die Basis 
der statistischen Daten beruht auf dem bundesweit abge-
stimmten Kriminalpolizeilichen Meldedienst (KPMD) der 
sachbearbeitenden Dienststellen. Bei dem Meldedienst han-
delt es sich um eine sogenannte Eingangsmeldung von Kor-
ruptionsstraftaten. Ermittlungen in Großverfahren erstrecken 

sich regelmäßig über mehrere Jahre. Die zugrunde liegen-
den „Richtlinien für den Nachrichtenaustausch bei Korrupti-
onsdelikten“ sehen Folgemeldungen für jedes Kalenderjahr 
vor. Umfangsverfahren fließen somit jährlich wiederkehrend 
mit jeweils aktualisierten Daten in das Lagebild ein. Wird ein 
Umfangsverfahren abgeschlossen, erfolgt keine Abschluss-
meldung, so dass die Zahlen nach Beendigung der Ermitt-
lungen im Folgejahr sinken. 
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1.2 Darstellung der Kriminalitätslage 
1.2.1 Korruptionsverfahren in NRW

 

Der erneute Anstieg im Jahr 2018 ergibt sich insbesondere 
aufgrund der Ausweitung eines bundesweiten Umfangsver-
fahrens im Zusammenhang mit Schulfotografie und eines 

Umfangsverfahrens im Zusammenhang mit der Erstellung 
von Gutachten im KFZ-Zulassungswesen, siehe auch Fall-
beispiele unter 2.1. 

1.2.2 Korruptionsstraftaten in NRW

Tabelle 1 
Amtsträgerdelikte      

Tatbestände 2014 2015 2016 2017 2018 

§ 331 StGB Vorteilsannahme 38 46 62 149 19 

§ 332 StGB Bestechlichkeit 392 586 740 404 940 

§ 333 StGB Vorteilsgewährung 44 62 67 130 19 

§ 334 StGB Bestechung 406 709 769 226 154 

§ 335 StGB Besonders schwere Fälle der 
Bestechlichkeit und Bestechung 30 114 26 1.094 922 

Summe 910 1.517 1.664 2.003 2.054 
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Die Häufigkeit der Bestechlichkeitsdelikte gemäß § 332 
StGB und die nach wie vor hohe Zahl der besonders schwe-
ren Fälle gemäß § 335 StGB ergeben sich im Wesentlichen 
durch die Ausweitung des Umfangsverfahrens im Bereich 

der Schulfotografie (786 Einzeldelikte) und durch ein Um-
fangsverfahren im Bereich der Gutachtenerstellung im KFZ-
Zulassungswesen (73 Einzeldelikte). 

 

Tabelle 2 
Korruptionsstraftaten im geschäftlichen Verkehr 

Tatbestände 2014 2015 2016 2017 2018 

§ 299 StGB Bestechlichkeit und Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr 3.791 2.914 2.363 62 34 

§ 299 StGB Bestechlichkeit und Bestechung 
im ausländischen Wettbewerb 32 4 122 22 4 

§ 300 StGB Besonders schwere Fälle der 
Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr 

1.839 1.132 1.790 30 274 

§§ 299a, b StGB Bestechlichkeit und Beste-
chung im Gesundheitswesen   0 0 34 

Summe 5.662 4.050 4.275 114 346 

Der Rückgang im Bereich der § 299 und § 300 StGB im 
Jahr 2017 ist auf Abschlüsse einiger mehrjährig beim LKA 
NRW geführten Ermittlungsverfahren im Bereich der Auto-
mobilindustrie zurückzuführen.  

Seit 2016 ist die Bestechlichkeit und Bestechung im Ge-
sundheitswesen gemäß §§ 299a, b StGB strafbar. Die be-
kannten Fälle in diesem Deliktsbereich im Jahr 2018 resul-
tieren im Wesentlichen aus einem beim LKA NRW geführ-
ten Umfangsverfahren.

Tabelle 3 
Korruptionsstraftaten mit internationalen Bezügen 

Tatbestände 2014 2015 2016 2017 2018 

IntBestG 11 3 17 4 4 

§ 335a StGB Bestechlichkeit, Bestechung, 
Vorteilsannahme und -gewährung von aus-
ländischen und internationalen Bediensteten 
(bis 2015 EUBestG) 

15 442 4 4 3 
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Tabelle 4 
Korruptionsstraftaten mit politischem Bezug 

Tatbestände 2014 2015 2016 2017 2018 

§ 108b StGB Wählerbestechung 0 0 0 0 0 

§ 108e StGB Bestechlichkeit und Beste-
chung von Mandatsträgern (bis 2014 Abge-
ordnetenbestechung) 

0 0 0 4 0 

Zu den im Jahr 2016 eingeführten Tatbeständen im Zusam-
menhang mit berufssportlichen Wettbewerben 
(§§ 265c, d StGB),

die den Korruptionsdelikten kriminologisch zugeordnet wer-
den, sind im Jahr 2018 keine Verdachtsfälle bekannt gewor-
den. 

 

1.2.3 Begleitdelikte 
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Begleitdelikte 
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Die Ursache für den Rückgang im Bereich Betrug und Ur-
kundenfälschung liegt in einem in 2017 erfassten und abge-
schlossenen Verfahren im Bereich der Kfz-Zulassung. 

Die auch im Jahr 2018 zahlreichen Verstöße gegen die Ab-
gabenordnung resultieren aus dem Umfangsverfahren im 
Bereich der Schulfotografie. 

 

1.2.4 Verfahrensursprünge

Verfahrensursprünge bezeichnen den Auslöser der Ermitt-
lungsverfahren. 

Hinweise über das in den Bundesländern Niedersachsen 
und Baden-Württemberg etablierte anonyme webbasierte 
Anzeigenportal BKMS® werden an die zuständigen Straf-
verfolgungsbehörden nach Nordrhein-Westfalen übermittelt.  

Die Differenz der Anzahl der Einzelverfahren zu den Verfah-
rensursprüngen resultiert aus dem Umstand, dass bei Um-
fangsverfahren durch einen Verfahrensursprung eine Viel-
zahl von Einzelverfahren generiert werden.   
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Abbildung 3 
Verfahrensursprünge 
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1.2.5 Zielbereiche der Korruptionshandlungen 

 

Die Anzahl der Verfahren mit Zielbereich „Allgemeine öffent-
liche Verwaltung“ ergibt sich u. a. durch 786 Einzelverfahren, 
die im Rahmen eines Umfangsverfahrens im Bereich der 
Schulfotografie geführt werden.  

 

 

1.2.6 Tatbereitschaft und Täter 

Bei den Tätern unterscheidet man zwischen Gebern 
und Nehmern. 

In 25 Verfahren lehnten potentielle Nehmer angebo-
tene Vorteile ab. Bei diesen Verfahren handelt es sich 
um Fälle situativer Korruption, mithin aus einer Situa-
tion ergangenen Bestechungshandlung, in welcher der 
(ablehnende) Nehmer ein Amtsträger ist. 

 

1.2.7 Vorteile und Schäden 

Die Vorteile der Geber lagen insbesondere in der Er-
langung von Aufträgen und behördlicher Genehmigun-
gen, im Abwenden von Strafverfolgung und der Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten sowie im Zugang zu 
vertraulichen Informationen. 

Im Jahr 2018 summierten sich die gemeldeten Schä-
den auf rund 5 Millionen Euro. 
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2 Fallbeispiele 

2.1 Beispiele für strukturelle Korruption 
Schulfotografie 

Verantwortliche einer Foto GmbH stehen im Verdacht, bun-
desweit Barzahlungen und Sachzuwendungen an Schulen 
geleistet zu haben, um entsprechende Aufträge im Bereich 
der Schulfotografie zu erhalten. Teilweise erfolgten die Zu-
wendungen an Dritte (z. B. Weiterleitung an Fördervereine). 
Letztlich zahlten die Erziehungsberechtigten durch höhere 
Preise die Zuwendungen mit, da kein Marktpreis durch ein 
ordnungsgemäßes Ausschreibungsverfahren erzielt worden 
ist, sondern oft die Foto GmbH als einziger Anbieter den 
Auftrag erhielt. 

Korruption im Bereich von  
Grundstücksvermarktungen  

Ein Verantwortlicher eines Unternehmens für Vermarktung 
von ehemaligen Bahngrundstücken soll Grundstücke weit 
unter Wert veräußert haben. Die Grundstücke seien vom 
Bahnbetriebszweck zum Zeitpunkt der Veräußerung noch 
nicht freigestellt gewesen, eine Freistellung sei jedoch 
grundsätzlich möglich gewesen. Diese Grundstücke sollen 
mit einer Steigerung um ca. das 13-fache des ursprüngli-
chen Kaufpreises weiterveräußert worden sein. In unmittel-
barem zeitlichen Zusammenhang floss eine erhebliche Zah-
lung im Millionenbereich zurück an den Erstveräußerer.  

Korruption im Zusammenhang mit  
Gutachtenerstellung im Kfz-Gewerbe 

Ein Sachverständiger und Leiter einer technischen Organi-
sation zur Überprüfung von KFZ, Erstellung von Unfallgut-
achten und anderer Dienstleistungen im Bereich des Stra-
ßenverkehrs steht im Verdacht, unrechtmäßig gegen Entgelt 
Fahrzeuggutachten erstellt zu haben. Betroffen von diesem 
Vorgehen sind unter anderem auch zu Leichenwagen 
umgebaute PKW eines italienischen Nobelherstellers. Der 
Tatverdächtige hat nach Aktenlage Einzelgutachten erstellt, 
ohne dass er die umgebauten, durchgehend in Italien be-
findlichen Fahrzeuge, je zu Gesicht bekommen hat. 

Mit den Gutachten seien Tageszulassungen beim Straßen-
verkehrsamt bewilligt worden. Durch diese Tageszulassun-
gen seien in Italien nach geltendem EU-Recht Neuzulassun-
gen für die jeweiligen Fahrzeuge erlangt worden.  

Bestechung und Bestechlichkeit von  
Amtsträgern der Stadtverwaltung  

Ein lokaler Unternehmer und Versicherungsmakler steht in 
Verdacht, zur Zeit des Kommunalwahlkampfes den nun-
mehr amtierenden Bürgermeister bei dessen aufwändigem 
Wahlkampf verdeckt finanziell unterstützt zu haben, um so 
mit dessen Einfluss ein im Landschaftsschutzgebiet liegen-
des Grundstück erwerben zu können. Auf diesem Grund-
stück befindet sich eine als Museum genutzte historische 
Villa eines gemeinnützigen Heimatvereins. Auf dem Grund-
stück im Landschaftsschutzgebiet sollten in der Folge meh-
rere Bauvorhaben verwirklicht werden.  

Dazu besteht im Weiteren der Verdacht, dass der Unterneh-
mer einen Sachbearbeiter des örtlichen Bauordnungsamtes 
finanziell begünstigt haben soll. Der Sachbearbeiter soll im 
Gegenzug Baupläne erstellt und das Genehmigungsverfah-
ren zu Gunsten des Unternehmers beschieden haben. 

Der beschuldigte Mitarbeiter des Bauordnungsamtes soll 
langjährig von Bürgerinnen und Bürgern Bestechungsleis-
tungen für die Genehmigung von Anträgen gefordert und er-
halten haben, um so seinen aufwändigen Lebensstil finan-
zieren zu können. 
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2.2 Beispiele für situative Korruption 
Versuch der Bestechung von  
Polizeivollzugsbeamten bei Verkehrsunfall 

Ein Verkehrsteilnehmer bot nach einer Trunkenheitsfahrt mit 
Verkehrsunfall den aufnehmenden Polizeibeamten Bargeld 
in Höhe von 2.300 Euro an, um sich vom Unfallort entfernen 
zu können und seinen Alkoholrausch in seinem LKW auf ei-
nem Parkplatz ausschlafen zu können.  

Versuchte Einflussnahme im Strafverfahren 

Bei einem Explorationsgespräch zur Erstellung eines Gut-
achtens zwischen einem gerichtlich bestellten Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie und einem Beschuldigten, 
übergab der Beschuldigte Unterlagen an den Facharzt. In 

diesen fand der Facharzt einen Bargeldbetrag in Höhe von 
2.000 Euro.   

Versuchte Einflussnahme auf amtlichen Bescheid 

In einem bei der zuständigen Stelle für Elterngeld postalisch 
eingegangen Antrag fand sich ein Bargeldbetrag in Höhe 
von 30 Euro. 

Einfordern von Vorteilen 

Ein Bestattungsgehilfe verlangte für das Zurverfügungstel-
len einer Grabstelle auf einem vorgeblich belegten Friedhof 
50 Euro von einer Angehörigen eines Verstorbenen mit den 
Worten „für 50 Euro könne man noch etwas machen“. 

3 Bewertung

Korruptionsdelikte sind Kontrolldelikte. Das Lagebild Korrup-
tion NRW bildet ausschließlich das polizeilich bekannt ge-
wordene Hellfeld ab. Neben den Faktoren der Informations-
weitergabe an die Strafverfolgungsbehörden sind die Fall-
zahlen stark davon abhängig, welche Personalressourcen 
für die Überprüfungen in den korruptionsgefährdeten Berei-
chen sowohl in der freien Wirtschaft als auch in der öffentli-
chen Verwaltung eingesetzt werden. Es ist wissenschaftlich 
anerkannt, dass bei Korruptionsdelikten eine stärkere Wahr-
nehmung der Kontrolle einerseits zu mehr erkannten Fällen 
führt, andererseits Korruption aber auch dadurch verhindert 
werden kann. Das Dunkelfeld bei den Korruptionsdelikten ist 
wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge hoch.  

Erhebliche Schwankungen im Deliktsbereich der Korrupti-
onsstraftaten sind in den vergangenen Jahren immer wieder 
auf einzelne Umfangsverfahren zurückzuführen, in denen 
entsprechend viele Korruptionstaten bekannt wurden. So ist 
auch im Jahr 2018 ein Umfangsverfahren dafür ausschlag-
gebend, dass die Zahl im Vergleich zu anderen Jahren stark 
abweicht und zu einem Anstieg der Korruptionsverfahren 
führt. Besonders in der öffentlichen Verwaltung kam es 
dadurch zu einer Steigerung der Verfahrenszahlen.  

Das im vorliegenden Lagebild dargestellte Hellfeld ist aus 
den vorgenannten Gründen nur bedingt dazu geeignet, 
Rückschlüsse auf die tatsächliche Korruptionsbelastung zu 
ziehen.
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4 Fazit/Ausblick

Die in NRW etablierte enge Zusammenarbeit der Fach-
dienststellen der Polizei mit Verwaltungsbehörden, Landes- 
und Bundesministerien, deren Anti-Korruptionsbeauftragten, 
Innenrevisionen und weiteren Kontrollbehörden bleibt unver-
zichtbarer und elementarer Baustein für die Bildung von 
Netzwerken zur breiten Aufdeckung organisierter Strukturen 
in der Korruptionskriminalität in NRW. Die durchgeführten 
Maßnahmen im Bereich der Sensibilisierung und Schulung, 
der Hinweisgewinnung sowie der Erhöhung des Entde-
ckungsrisikos sind auch künftig erforderlich. Dazu erschien 
im Jahr 2018 die neue Korruptionspräventionsbroschüre 
des Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfa-
len. 

Auch die Bereitschaft von Informationsweitergaben durch 
sogenannte Whistleblower ist für eine erfolgreiche Strafver-
folgung unabdingbar. Der rechtliche Schutz von Whistleblo-
wern war im Jahr 2018 Thema der EU-Kommission. Die 

dazu im April 2019 erlassene EU-Richtlinie soll den Schutz 
von Informanten vor Repressalien verbessern. Das LKA 
NRW bietet den Bürgerinnen und Bürgern bereits langjährig 
die Möglichkeit, telefonisch über eine Hotline oder 
persönlich in einer eigens dafür eingerichteten 
Bürgeranlaufstelle Hinweise auf Korruption zu geben.  

Im Jahr 2019 nimmt das LKA NRW am Projekt der E-
PAC/EACN (European Partners against Corruption and Eu-
ropean contact-point networt against corruption) „EU Integ-
rity“ teil. Durch das LKA NRW werden dabei Informationen 
zum Umgang mit dem Thema „Support and protection of 
whistleblowers“ innerhalb verschiedener EU-Mitgliederstaa-
ten verifiziert und erhoben. Damit können auch für Nord-
rhein-Westfalen relevante Erkenntnisse und Anregungen 
zum Whistleblowerschutz gewonnen werden und die beste-
henden Möglichkeiten zum Schutz von Hinweisgebern wei-
ter ergänzt werden. 
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